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Stammrechtssatz

Zwar hat der Bundesminister für Justiz bei seiner Entscheidung gemäß § 34 Abs. 1 ARHG durchaus - wie jedes

Staatsorgan - die gesamte Rechtsordnung und damit auch die subjektiven Rechte des Betro<enen zu achten. Jedoch

besitzt der Betro<ene darauf kein subjektives Recht, weil die Zulässigkeit der Auslieferung als möglicher Eingri< in

seine Rechte bereits vom Gericht auf umfassende Weise geprüft und für zulässig befunden worden ist. Da eine

Genehmigung der Auslieferung durch den Bundesminister nur dann erfolgen darf, wenn im gerichtlichen Verfahren

die Auslieferung für zulässig erklärt wurde, besteht angesichts des Kognitionsumfanges des Bundesministers, der sich

aus der nunmehrigen Rechtslage ergibt (eben staatspolitische Aspekte und Interessen der Republik Österreich und

allgemeine völkerrechtliche VerpCichtungen) auch aus dem Blickwinkel des Schutzes der Interessen des

Auszuliefernden kein zwingendes oder auch ausreichendes Bedürfnis, ihm die Möglichkeit der Bekämpfung der

Entscheidung des Bundesministers einzuräumen.
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